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IV.   Zu Punkt 7 der Tagesordnung: Bericht des Vorstands über den Ausschluss 
des Bezugsrechts im Rahmen der Beschlussfassung über die Schaffung 
eines neuen genehmigten Kapitals

Zu Punkt 7 der Tagesordnung erstattet der Vorstand gemäß Artikel 9 
SE-VO i.V.m. § 203 Absatz 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Absatz 4 Satz 2 
Aktiengesetz folgenden Bericht über den Ausschluss des Bezugs-
rechts:

Die Hauptversammlung vom 3. Mai 2019 hatte den Vorstand ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 2. Mai 2024 das 
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 470.000.000 € durch Aus-
gabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Geneh-
migtes Kapital 2019). Die auslaufende Ermächtigung ist verbunden 
mit der Möglichkeit, das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre bei 
Kapitalerhöhungen aus diesem genehmigten Kapital in bestimmten 
Fällen auszuschließen. Von der Ermächtigung zur Ausgabe neuer 
Aktien hat die Gesellschaft keinen Gebrauch gemacht.

Genehmigtes Kapital 2024
Der Hauptversammlung wird vorgeschlagen, ein neues genehmigtes 
Kapital zu beschließen und den Vorstand auf diesem Weg zu ermäch-
tigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 24. April 2029 das 
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 300.000.000 € durch Aus-
gabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien ohne Nenn-
betrag (Aktien) gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital 2024). Gleichzeitig soll das Genehmigte Kapital 2019 aufge-
hoben werden. Damit soll dem Vorstand auch für die nächsten fünf 
Jahre ein flexibles Instrument zur Gestaltung der Unternehmenspolitik 
eingeräumt werden. Das neue Genehmigte Kapital 2024 soll dabei 
sowohl für Bar- als auch für Sachkapitalerhöhungen zur Verfügung 
stehen und auch in Teilbeträgen genutzt werden können, wobei der 
Gesamtbetrag nicht überschritten werden darf. Das vorgeschlagene 
Volumen des neuen Genehmigten Kapitals 2024 würde bei vollstän-
diger Ausnutzung einer Erhöhung des Grundkapitals von rund 26,3 % 
entsprechen. 

Das vorgeschlagene Genehmigte Kapital 2024 soll es dem Vorstand 
bei Bedarf ermöglichen, auch weiterhin kurzfristig das für die strate-
gische Fortentwicklung des Unternehmens erforderliche Kapital an 
den Kapitalmärkten durch die Ausgabe neuer Aktien aufzunehmen 
oder etwaige günstigere Marktgegebenheiten zur Deckung eines 
künftigen Finanzierungsbedarfes schnell und flexibel zu nutzen, ohne 
dafür entweder mit entsprechender zeitlicher Verzögerung bis zur 
nächsten ordentlichen Hauptversammlung abwarten zu müssen und 
dadurch attraktive Marktbedingungen nicht kurzfristig nutzen zu  
können oder eine aufwendige außerordentliche Hauptversammlung 
durchführen zu müssen. Daneben soll der Vorstand weiter in die Lage 
versetzt werden, auch ohne Beanspruchung der Kapitalmärkte kurz-
fristig und flexibel attraktive Akquisitionsmöglichkeiten wahrnehmen 
zu können oder Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen 
an anderen Unternehmen von Dritten gegen Ausgabe von Aktien zu 
erwerben. 

Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2024 haben die  
Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht, so dass sich die Aktionäre 
entsprechend ihres Anteilsverhältnisses an der Kapitalerhöhung 
beteiligen und so eine Verwässerung ihres Anteils vermeiden können. 
Neben einer unmittelbaren Ausgabe der neuen Aktien an Aktionäre  
ist es dabei zur technischen Abwicklung der Aktienausgabe auch 
möglich, die neuen Aktien von durch den Vorstand bestimmten  
Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Absatz 5  

Satz 1 Aktiengesetz mit der Verpflichtung übernehmen zu lassen, sie 
den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).

Der Vorstand soll jedoch mit der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung 
zugleich ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre insbesondere in den nachfolgend erläu-
terten Fällen auszuschließen.

Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhung gegen 
Sacheinlagen
Das Bezugsrecht der Aktionäre soll bei Kapitalerhöhungen im Zusam-
menhang mit dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen 
oder -beteiligungen ausgeschlossen werden können. Durch diese 
Möglichkeit der Aktienausgabe wird der Handlungsspielraum des 
Vorstands im internationalen Wettbewerb deutlich erhöht, da insbe-
sondere bei Unternehmenszusammenschlüssen oder dem Erwerb 
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder -beteiligungen die zu 
erbringende Gegenleistung oftmals in Form von Aktien des Erwerbers 
erbracht wird. Immer wieder fordern Veräußerer auch eine solche 
Gegenleistung, um auf diese Weise nach der Veräußerung mittelbar 
an einer Wertsteigerung des veräußerten Unternehmens partizipieren 
zu können. Auch können bei den immer größer werdenden Unter-
nehmenseinheiten, die inzwischen bei derartigen Geschäften auch in 
der Chemieindustrie betroffen sind, die Gegenleistungen oft nicht 
oder nicht vollständig in Geld erbracht werden, ohne die Liquidität der 
Gesellschaft zu strapazieren oder den Grad der Verschuldung in nicht 
wünschenswertem Maße zu erhöhen. Aktien sind daher eine wichtige 
alternative Form der Finanzierung von Akquisitionen. Solche Akquisi-
tionen sind in aller Regel zeitlich nicht planbar. Die Chancen zum 
Erwerb attraktiver Unternehmen, Unternehmensteile oder -beteiligungen 
bieten sich oft kurzfristig und müssen dann in einem zumeist kom-
petitiven Umfeld schnell wahrgenommen werden. Um auch in solchen 
Fällen ohne die Durchführung einer Hauptversammlung kurzfristig 
Unternehmensbeteiligungen erwerben zu können, muss die Gesell-
schaft die Möglichkeit haben, ihr Kapital gegen Bezugsrechtsaus-
schluss zu erhöhen. Diesem Umstand trägt die Ermächtigung Rech-
nung. Die durch eine solche Kapitalerhöhung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts eintretende Verringerung der Beteiligung der Aktionäre 
wird dadurch aufgewogen, dass diese zwar mit einem geringeren 
Anteil als zuvor, dafür aber an einer insgesamt werthaltigeren Gesell-
schaft beteiligt sind, und zwar ohne dass sie dieser die für diese Wert-
steigerung erforderlichen Mittel selbst hätten bereitstellen müssen. 
Die Börsennotierung der Gesellschaft erlaubt zudem jedem Aktionär, 
seine vorher bestehende Beteiligungsquote über den Zukauf weiterer 
Aktien wiederherzustellen. 

Bezugsrechtsausschluss für ausstehende Options- und 
Wandelschuldverschreibungen
Ein Bezugsrechtsausschluss soll daneben auch dann möglich sein, 
wenn er erforderlich ist, um Inhabern von Schuldverschreibungen mit 
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Options-
pflichten, die von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder  
mittelbaren Tochtergesellschaften ausgegeben wurden oder noch 
werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien der Gesellschaft in dem 
Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- 
oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung der Options- oder Wand-
lungspflichten als Aktionär zustehen würde. Der Bezugsrechtsaus-
schluss zu Gunsten von Optionsscheininhabern und Gläubigern von 
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Wandelschuldverschreibungen erlaubt, diese an der Kapitalerhöhung 
in dem Maße teilnehmen zu lassen, in dem sie berechtigt wären,  
hieran teilzunehmen, wenn sie aufgrund ihrer Options- bzw. Wand-
lungsrechte oder der Wandlungspflichten Aktien bezogen hätten. Sie 
werden damit so gestellt, als ob sie ihr Options- oder Wandlungsrecht 
bereits ausgeübt bzw. eine Wandlungspflicht erfüllt hätten. Hierdurch 
wird einer Verwässerung infolge der Kapitalerhöhung entgegen-
gewirkt. Ein solcher Verwässerungsschutz ist in der Regel bereits in 
den entsprechenden Ausgabebedingungen der Schuldverschrei-
bungen vorgesehen, um Investorenerwartungen zu entsprechen und 
eine bessere Platzierung am Kapitalmarkt zu erreichen. Damit führt 
dieser zugleich zu einem in der Regel höheren Ausgabepreis für die 
bei Wandlung oder Optionsausübung auszugebenden Aktien, da 
eine Reduzierung des Options- oder Wandlungspreises vermieden 
wird. Die genannten Vorteile können jedoch nur dann genutzt werden, 
wenn das Bezugsrecht der Aktionäre für diesen Fall ausgeschlossen 
wird. Der Bezugsrechtsausschluss ermöglicht daher eine optimale 
Finanzierungsstruktur der Gesellschaft und liegt somit im Interesse 
ihrer Aktionäre. 

Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge
Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbe-
träge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, eröffnet 
die Möglichkeit, bei der Kapitalerhöhung einfache und praktikable 
Bezugsverhältnisse festzusetzen. Spitzenbeträge entstehen, wenn 
infolge des Bezugsverhältnisses oder des Betrages der Kapitaler-
höhung nicht alle neuen Aktien gleichmäßig auf die Aktionäre verteilt 
werden können. Die Spitzenbeträge sind im Verhältnis zur gesamten 
Kapitalerhöhung von untergeordneter Bedeutung, und aufgrund der 
Beschränkung auf Spitzenbeträge ist der mögliche Verwässerungs-
effekt für die Aktionäre in der Regel sehr gering. Auch deshalb ist der 
Bezugsrechtsausschluss für diesen Fall marktüblich. Die als so 
genannte „freie Spitzen“ vom Bezugsrecht ausgenommenen neuen 
Aktien werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. 

Bezugsrechtsausschluss für Kapitalerhöhungen gegen 
Bareinlagen
Ferner soll der Vorstand das Bezugsrecht ausschließen dürfen, wenn 
die neuen Aktien bei Barkapitalerhöhungen gemäß § 186 Absatz 3 
Satz 4 Aktiengesetz zu einem Betrag ausgegeben werden, der den 
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Der Vorstand wird damit 
weiterhin in die Lage versetzt, einen künftigen Finanzierungsbedarf 
kurzfristig und unter Ausnutzung etwaiger günstiger Kapitalmarktbe-
dingungen zum Vorteil der Gesellschaft und der Aktionäre flexibel zu 
decken. Dies ist bei Einräumung des Bezugsrechts infolge der 
kosten- und zeitaufwendigen Bezugsrechtsabwicklung nur sehr ein-
geschränkt möglich. Regelmäßig führen Kapitalerhöhungen unter 
Ausschluss des Bezugsrechts zu höheren Mittelzuflüssen als Kapital-
erhöhungen mit Bezugsrecht der Aktionäre. Die Gesellschaft profitiert 
auf diese Weise von höheren Emissionserlösen, der Anteil der bisherigen 
Aktionäre wird in geringem Umfang verwässert. Um die Aktionäre 
angemessen gegen eine Verwässerung zu schützen, ist vorgesehen, 
dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 
Satz 4 Aktiengesetz ausgegebenen Aktien insgesamt zehn Prozent 
des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens noch zum Zeitpunkt der Ausnutzung der 
Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind diejenigen Aktien anzu-
rechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung zur Bedie-

nung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Options-
rechten bzw. Wandlungspflichten aufgrund einer entsprechenden 
Ermächtigung der Hauptversammlung ausgegeben wurden bzw. 
ausgegeben werden, sofern diese Schuldverschreibungen während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktienge-
setz ausgegeben wurden. Ferner sind auf diese Begrenzung diejenigen 
Aktien anzurechnen, die in entsprechender Anwendung von § 186 
Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz unter Ausschluss des Bezugsrechts 
veräußert wurden. Dadurch wird sichergestellt, dass in Einklang mit 
den gesetzlichen Vorgaben des § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz 
die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre 
bei einer Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2024 unter Aus-
schluss des Bezugsrechts angemessen gewahrt bleiben, während 
der Gesellschaft im Interesse aller Aktionäre weitere Handlungsspiel-
räume eröffnet werden.

Beschränkung des Gesamtumfangs von Kapitalerhöhungen 
ohne Bezugsrecht
Die insgesamt unter den vorstehend erläuterten Ermächtigungen 
zum Ausschluss des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen sowohl 
gegen Bareinlagen als auch gegen Sacheinlagen ausgegebenen 
Aktien dürfen zehn Prozent des Grundkapitals weder zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch zum Zeitpunkt ihrer 
Ausnutzung überschreiten. Auf diesen Höchstbetrag von zehn Pro-
zent sind BASF-Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung auf Grundlage anderer Kapitalmaßnahmen unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben wurden. Hierzu 
zählen insbesondere BASF-Aktien, die aufgrund von während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung auf der Grundlage der Ausnutzung 
einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
begebenen Schuldverschreibungen auszugeben oder zu gewähren 
sind. Durch diese Kapitalgrenze wird der Gesamtumfang einer 
bezugsrechtsfreien Ausgabe von Aktien aus dem Genehmigten Kapital 
2024 und darüber hinaus bei der bezugsrechtsfreien Veräußerung 
eigener Aktien und der bezugsrechtsfreien Begebung von Options- 
und Wandelschuldverschreibungen beschränkt. Die Aktionäre werden 
auf diese Weise zusätzlich gegen eine Verwässerung ihrer Beteiligung 
abgesichert.

Ausnutzung des Genehmigten Kapitals
Pläne für eine Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2024 bestehen 
derzeit nicht. Der Vorstand wird jeweils im Einzelfall sorgfältig prüfen, 
ob die Ausnutzung der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung und ein 
eventueller Bezugsrechtsausschluss auch unter Abwägung der In-
teressen der bisherigen Aktionäre im wohlverstandenen Interesse der 
Gesellschaft liegen. Über jede Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 
2024 wird der Vorstand in der jeweils nächstfolgenden Hauptver-
sammlung berichten.




